
Antragsversendung an: KVN Bezirksstelle, Geschäftsbereich Vertragsärztliche Versorgung 

Antrag gemäß der Qualitätssicherungsvereinbarung 

nach § 135 Abs. 2 SGB V 

Ultraschalldiagnostik 

Ort der Leistungserbringung, einschließlich Zweigpraxen: 

1. Antrags-
gegenstand

Antrag für Leistungen, die bereits durch eine andere KV erteilt wurden 

Es wird die Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung von Leistungen zur Ultraschalldiagnostik in 
gleichem Umfang beantragt. 

Die Genehmigung der KV  ist beigefügt. 

Antrag auf Genehmigung zur Ausführung und Abrechnung folgender Anwendungsbereiche gemäß 
Anlage I der Ultraschallvereinbarung: 

Hinweis: Es sind nur Anwendungsklassen genehmigungsfähig, deren Leistungsposition nach der Präambel 
des EBM für Ihre Arztgruppe abrechnungsfähig sind (A-, B-, M-Modus) 

1. Gehirn
AB 1.1 Gehirn durch die offene Fontanelle und durch die Kalotte

2. Auge
AB 2.1 Gesamte Diagnostik des Auges

AB 2.2 Biometrie des Auges sowie Messung der Hornhautdicke

3. Kopf und Hals
AB 3.1 Nasennebenhöhlen A- und/oder B-Modus
AB 3.2 Gesichts- und Halsweichteile (einschl. Speicheldrüsen), B-Modus
AB 3.3 Schilddrüse, B-Modus

4. Herz und herznahe Gefäße
AB 4.1 Echokardiographie, Jugendliche, Erwachsene, transthorakal
AB 4.2 Echokardiographie, Jugendliche, Erwachsene, transoesophageal
AB 4.3 Echokardiographie, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, transthorakal
AB 4.4 Echokardiographie, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, transoesophageal
AB 4.5 Belastungsechokardiographie, Jugendliche, Erwachsene
AB 4.6 Belastungsechokardiographie, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche

5. Thorax
AB 5.1 Thoraxorgane (ohne Herz), B-Modus, transkutan
AB 5.2 Thoraxorgane (ohne Herz), B-Modus, transkavitär

6. Brustdrüse
AB 6.1 Brustdrüse, B-Modus

7. Abdomen und Retroperitoneum (einschl. Nieren)
AB 7.1 Abdomen und Retroperitoneum, Jugendliche, Erwachsene, B-Modus, transkutan
AB 7.2 Abdomen und Retroperitoneum, B-Modus, transkavitär (Rektum)
AB 7.3 Abdomen und Retroperitoneum, B-Modus, transkavitär (Magen-Darm)
AB 7.4 Abdomen und Retroperitoneum, Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche,
B-Modus, transkutan

8. Uro-Genitalorgane
AB 8.1 Uro-Genitalorgane, B-Modus, transkutan (ohne weibl. Genitalorgane)
AB 8.2 Uro-Genitalorgane, B-Modus, transkavitär (ohne weibl. Genitalorgane)
AB 8.3 Weibliche Genitalorgane, B-Modus

9. Schwangerschaftsdiagnostik
AB 9.1 Geburtshilfliche Basisdiagnostik, B-Modus
AB 9.1a Systematische Untersuchung der fetalen Morphologie
AB 9.2 Weiterführende Differentialdiagnostik des Feten, B-Modus

Hinweis: Bei Beantragung einer Genehmigung nach AB 8.1, 8.3 und AB 9.1 ist auch ein Antrag zum ambu-
lanten Operieren erforderlich, sofern operative Prozeduren durchgeführt werden. 

Zulassung 

Ermächtigung 

Anstellung bei: 

Genehmigung beantragt zum: 

Name und Kontaktdaten des Arztes (Leistungserbringer): 

Lebenslange Arztnummer (LANR) 

Betriebsstättennummer (BSNR)  
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Antrag Ultraschalldiagnostik 

1. Antrags-
gegenstand

10. Bewegungsapparat
AB 10.1 Bewegungsapparat (ohne Säuglingshüfte), B-Modus
AB 10.2 Säuglingshüfte, B-Modus

11. Venen
AB 11.1 Venen der Extremitäten, B-Modus

12. Haut und Subcutis
AB 12.1 Haut, B-Modus 

AB 12.2 Subcutis und subcutane Lymphknoten, B-Modus

13. Fraktursonographie
AB 13.1 Fraktursonographie bei Kindern mit Verdacht auf Fraktur eines langen Röhrenknochens der

oberen Extremitäten 

Doppler-Verfahren (CW-, PW-, Duplex-, Farbduplex-Modus) 

20. Doppler - Gefäße
AB 20.1 CW-Doppler – extrakranielle hirnversorgende Gefäße
AB 20.2 CW-Doppler – extremitätenver- /entsorgende Gefäße
AB 20.3 CW-Doppler – extremitätenentsorgende Gefäße
AB 20.4 CW- oder PW-Doppler – Gefäße des männlichen Genitalsystems
AB 20.5 PW-Doppler intrakranielle hirnversorgende Gefäße
AB 20.6 Duplex-Verfahren – extrakranielle hirnversorgende Gefäße
AB 20.7 Duplex-Verfahren – intrakranielle hirnversorgende Gefäße
AB 20.8 Duplex-Verfahren – extremitätenver- /entsorgende Gefäße
AB 20.9 Duplex-Verfahren – extremitätenentsorgende Gefäße
AB 20.10 Duplex-Verfahren – abdominelle und retroperitoneale Gefäße sowie Mediastinum
AB 20.11 Duplex-Verfahren – Gefäße des weiblichen Genitalsystems

21. Doppler – Herz und herznahe Gefäße
AB 21.1 Doppler-Echokardiographie (einschl. Duplex), Jugendliche, Erwachsene, transthorakal

AB 21.2 Doppler-Echokardiographie (einschl. Duplex), Jugendliche, Erwachsene, transoesophageal
AB 21.3 Doppler-Echokardiographie (einschl. Duplex), Neugeborene, Säuglinge, transthorakal
AB 21.4 Doppler-Echokardiographie (einschl. Duplex), Neugeborene, Säuglinge, Kleinkinder, Kinder,
Jugendliche, transoesophageal

22. Doppler – Schwangerschaftsdiagnostik
AB 22.1 Duplex-Verfahren – Fetales kardiovaskuläres System
AB 22.2 Duplex-Verfahren – Feto-maternales Gefäßsystem

Hinweis: Ärzte, die nicht über die Schwerpunktbezeichnung „Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin“ 
verfügen und Ultraschalluntersuchungen des feto-maternalen Gefäßsystems oder des fetalen ka-
diovaskulären Systems mit dem Duplex-Verfahren ausführen und abrechnen wollen, müssen obli-
gatorisch an einem Kolloquium teilnehmen. 

23. Doppler – Nerven und Muskeln
AB 23.1 Duplex-Verfahren – Nerven und Muskeln einschließlich versorgende Gefäße

Sonographische Untersuchung von Organen oder Organteilen bzw. Organstrukturen (GOP 33081),  
die nicht Bestandteil der GOP 33000-33002, 33010-33012, 33020-33023, 33030, 33031, 33040-33044, 
33050-33052, 33060-33064, 33070-33076 und 33080 sind, mittels B-Mode-Verfahren, für folgende 
Untersuchungen / Therapien 

Bitte die Angaben durch entsprechende Nachweise in Kopie belegen! 

2. Fachliche 
Voraussetzungen

Im Rahmen der Weiterbildungsordnung nach § 4 der Ultraschallvereinbarung: 

Es besteht die Berechtigung zum Führen der Facharztbezeichnung für 

und 

zudem wurden eingehende Kenntnisse und Erfahrungen in der Ultraschalldiagnostik für die folgenden 
Anwendungsbereiche 

im Rahmen der Weiterbildung erworben. Darüber hinaus wurden die nach Anlage I Spalte 3 geforderte 
Anzahl an Untersuchungen unter Anleitung eines Arztes im Sinne des § 8 der Ultraschallvereinbarung 
selbständig durchgeführt.   

Im Rahmen einer Tätigkeit nach § 5 der Ultraschall-Vereinbarung: 

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der Ultraschalldiagnostik für die Anwendungsbereiche 

in einer mindestens 18monatigen ganztägigen oder einer entsprechenden teilzeitlichen Tätigkeit. Darüber 
hinaus wurden die nach Anlage I Spalte 4 geforderte Anzahl an Untersuchungen unter Anleitung eines 
Arztes im Sinne des § 8 der Ultraschallvereinbarung selbständig durchgeführt.  

Hinweis: In diesem Fall ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium erforderlich. 
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Die Genehmigung kann frühestens mit Vorlage aller entscheidungsrelevanten Unterlagen erteilt werden. 
Mit Unterschrift wird erklärt, dass die einschlägigen Rechtsgrundlagen zur Kenntnis genommen wurden. 

Datum / Unterschrift (bei angestelltem Arzt Unterschrift des anstellenden Arztes, des MVZ-Leiters oder der BAG) / Stempel 

Durch die Teilnahme an Ultraschall-Kursen nach § 6 der Ultraschall-Vereinbarung bzw. durch eine 
computergestützte Fortbildung nach § 7 der Ultraschall-Vereinbarung: 

Die fachlichen Voraussetzungen zur Ultraschalldiagnostik für die folgenden Anwendungsbereiche 

wurden durch die Teilnahme an Ultraschall-Kursen, die gemäß § 6 Ultraschall-Vereinbarung durchgeführt 
wurden, erworben. Die Kurse fanden unter Anleitung eines Arztes im Sinne des § 8 der Ultraschallverein-
barung statt. Zudem habe ich die jeweils nach Anlage I Spalte 4 geforderte Anzahl an Untersuchungen 
unter Anleitung eines Arztes im Sinne des § 8 der Ultraschallvereinbarung selbständig durchgeführt.  

Hinweis: In diesem Fall ist die erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium erforderlich. 

Durch Online-Prüfung gemäß Anlage VI der Ultraschallvereinbarung (gilt nur für AB 9.1a) 

Eine Meldung über das Bestehen der Online-Prüfung liegt vor. 

3. Apparative 
Voraussetzungen

Der Technische Datenbogen zur Ultraschalldiagnostik liegt bei. 

oder 

Die apparative Ausstattung für das Gerät (Gerätedaten und Standort bitte angeben!) 

Bezeichnung: Baujahr: 

Standort (Ort der Leistungserbringung): 

wurde bereits durch  nachgewiesen. 

Hinweis: Im Fall einer Apparategemeinschaft bitte eine Kopie der Mitbenutzervereinbarung beifügen. 

4. Erklärung

Hiermit wird das Einverständnis dafür abgegeben, dass die zuständige Qualitätssicherungs-Kommission der 
KV Niedersachsen die Erfüllung der apparativen Gegebenheiten in der Praxis überprüfen kann. 

Hinweis: Ohne dieses Einverständnis kann die Genehmigung nicht erteilt werden; vgl. § 14 Abs. 5 der Qua-
litätssicherungsvereinbarung zur Ultraschalldiagnostik. S
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Erklärung des Ausbilders der Ultraschall-Vereinbarung 4 von 15 

Anlage 

Erklärung des Ausbilders 

Im Rahmen der Antragsstellung fordert die Ultraschall-Vereinbarung an verschiedenen Stellen den Nachweis des 
qualifizierten Ausbilders. Also einen Beleg für die Ärzte, die andere in der Ultraschall-Diagnostik ausbilden. Qualifi-
zierte Ausbilder gemäß § 8 dieser Vereinbarung sind, je nach Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 4 bis 6 der 
Ultraschall-Vereinbarung: 

§ 8a) Ärzte, die die Anforderungen an die fachliche Befähigung im jeweiligen Anwendungsbereich nach der Ultra-
schallVereinbarung erfüllen.

§ 8b) Ärzte, die nach der Weiterbildungsordnung in vollem Umfang zur Weiterbildung im jeweiligen Anwendungsbe-
reich befugt sind.
Ist der anleitende Arzt nur teilweise zur Weiterbildung befugt, muss er zusätzlich die Voraussetzungen an die fachli-
che Befähigung nach der Ultraschall-Vereinbarung erfüllen.

§ 8c) Ärzte, die die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllen:

- eine abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt
- die Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen nach dieser
Vereinbarung für den jeweiligen Anwendungsbereich

- eine mindestens 36-monatige eigenverantwortliche Tätigkeit im Bereich der
Ultraschalldiagnostik

- die 10-fache Zahl der in Anlage I Spalte 4 für den jeweiligen Anwendungsbereich
geforderten Untersuchungszahlen.

 Ich erfülle die Voraussetzungen nach § 8 a)

 Ich erfülle die Voraussetzungen nach § 8 b)

 Ich erfülle die Voraussetzungen nach § 8 c)

Name und Anschrift des Ausbilders: 

Datum und Unterschrift des Ausbilders 



Anhang zum Antrag Ultraschalldiagnostik 

Auszug aus der Qualitätssicherungsvereinbarung Ultraschalldiagnostik 
§ 3 Genehmigung
(1) Die Ausführung und Abrechnung von Leistungen der Ultraschall-
diagnostik im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung ist erst nach
Erteilung der Genehmigung durch die Kassenärztliche Vereinigung
zulässig.
(2) Die Genehmigung ist für einen oder mehrere Anwendungsberei-
che sowie für eine oder mehrere Anwendungsklassen zu erteilen,
wenn der Arzt die entsprechenden fachlichen und apparativen Vo-
raussetzungen nach den Abschnitten B und C im Einzelnen erfüllt. Die
Genehmigung ist mit der Auflage zu erteilen, dass die in Abschnitt D
fest-gelegten Anforderungen erfüllt werden.
(3) Die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ist ge-
genüber der Kassen-ärztlichen Vereinigung nachzuweisen. Das Ver-
fahren richtet sich nach Abschnitt E i. V. m. der Rahmenvereinbarung
für Qualitätssicherungsvereinbarungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V
sowie den Richtlinien der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für
Verfahren zur Qualitätssicherung nach § 75 Abs. 7 SGB V.
§ 4 Erwerb der fachlichen Befähigung nach der Weiterbildungs-
ordnung
Die fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung von
Leistungen der Ultraschalldiagnostik in einem Anwendungsbereich
gilt als nachgewiesen, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt und
durch die Vorlage von Bescheinigungen nach § 14 nachgewiesen
werden:
a) Berechtigung zur Durchführung von Leistungen der Ultraschalldi-
agnostik nach dem für den Arzt maßgeblichen Weiterbildungsrecht.
b) Selbständige Durchführung von Ultraschalluntersuchungen nach
Anlage I Spalte 3 unter Anleitung. Die Anleitung hat bei einem nach §
8 Buchstabe b oder c in der Ultraschalldiagnostik qualifizierten Arzt
stattzufinden.
§ 5 Erwerb der fachlichen Befähigung in einer ständigen Tätigkeit
Soweit eine fachliche Befähigung in einem Anwendungsbereich nicht
nach § 4 nachgewiesen wird, kann diese durch eine ständige Tätigkeit
erworben werden. Dabei sind die folgenden Voraussetzungen zu er-
füllen und durch die Vorlage von Bescheinigungen nach § 14 nachzu-
weisen:
a) Mindestens 18-monatige ganztägige oder entsprechende teilzeitli-
che Tätigkeit in einem Fachgebiet, dessen Kerngebiet den jeweiligen
Anwendungsbereich bzw. das jeweilige Organ / die jeweilige Körper-
region umfasst.
b) Selbständige Durchführung von Ultraschalluntersuchungen nach
Anlage I Spalte 4 unter Anleitung. Die Anleitung hat bei einem nach §
8 Buchstabe b oder c qualifizierten Arzt stattzufinden.
c) Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach § 14 Abs. 6 nach
Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen.
§ 6 Erwerb der fachlichen Befähigung durch Ultraschallkurse
(1) Soweit eine fachliche Befähigung in einem Anwendungsbereich
nicht nach § 4 oder § 5 nachgewiesen wird, kann diese durch Ultra-
schallkurse erworben werden. Dabei sind folgende Voraussetzungen
zu erfüllen und durch die Vorlage von Bescheinigungen nach § 14
nachzuweisen:
a) Selbständige Durchführung von Ultraschalluntersuchungen nach
Anlage I Spalte 4 unter Anleitung. Die Anleitung hat bei einem nach §
8 Buchstabe a oder b o-der c qualifizierten Arzt stattzufinden.
b) Erfolgreiche Teilnahme an folgenden Ultraschallkursen, die unter
der Anleitung eines nach § 8 Buchstabe c qualifizierten Arztes (Kurs-
leiter) stattfinden:
1. Grundkurs über physikalisch-technische Basiskenntnisse, Indikati-
onsbereich, Basiskenntnisse einer Ultraschalluntersuchung
2. Aufbaukurs zur Vertiefung der Kenntnisse der Ultraschalldiagnostik
und Verbesserung der Untersuchungstechnik. Der Aufbaukurs kann
als zusammenhängender Kurs oder in einzelnen Modulen durchge-
führt werden. Der Aufbaukurs kann durch eine mindestens 4-wöchige
ständige Tätigkeit er-setzt werden, die unter Anleitung eines nach § 8
Buchstabe b oder c qualifizierten Arztes durchgeführt wird.
3. Abschlusskurs zur Vervollständigung der Kenntnisse und Fähigkei-
ten. Der Abschlusskurs kann als zusammenhängender Kurs oder in
einzelnen Modulen durchgeführt werden. Voraussetzung für die Teil-
nahme am Ab-schlusskurs ist der Nachweis der nach Buchstabe a
erforderlichen Ultraschalluntersuchungen in Form von Schrift- und
Bilddokumentationen. Bis zu einem Drittel dieser Untersuchungen
kann bereits bei der Teilnahme am Aufbaukurs anerkannt werden,
wenn die Schrift- und Bilddokumentation den fachlichen Anforderun-
gen genügt. In der Belastungsechokardiographie können nur digitale
Bilddokumentationen anerkannt werden.
c) Erfolgreiche Teilnahme an einem Kolloquium nach § 14 Abs. 6 nach
Erfüllung der vorgenannten Voraussetzungen.
(2) Für die Durchführung der Ultraschallkurse in den jeweiligen An-
wendungsbereichen gelten die Anforderungen nach Anlage II sowie
die folgenden Anforderungen:
a) Zwischen Grund- und Abschlusskurs soll ein Zeitraum von mindes-
tens 9 Monaten liegen.

b) Eine Unterrichtsstunde dauert 45 Minuten.
c) Die Kurse müssen praktische Übungen beinhalten. Diese sollen die
Hälfte der Kursdauer umfassen.
d) Beim Aufbau- und beim Abschlusskurs dürfen höchstens 5 Kurs-
teilnehmer gleichzeitig pro Ultraschallsystem unterwiesen werden.
e) Das vom Kursleiter auszustellende Zertifikat über die Teilnahme an
den Kursen beziehungsweise die vom Kursleiter auszustellende Teil-
nahmebescheinigung muss Angaben über den Anwendungsbereich
und den Kursinhalt beinhalten.
Das Zertifikat über die Teilnahme am Abschlusskurs beziehungs-
weise die Teilnahmebescheinigung muss insbesondere folgende An-
gaben enthalten:
• Anzahl der vorgelegten Schrift- und Bilddokumentationen nach Ab-
satz 1 Buchstabe a), die den fachlichen Anforderungen genügen.
• Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selbstständigen
Durchführung von Ultraschalluntersuchungen im jeweiligen Anwen-
dungsbereich.
• Zuordnung ggf. absolvierter Kursmodule zum jeweiligen Anwen-
dungsbereich.
Für den Fall, dass der Aufbau- oder Abschlusskurs in einzelnen Kurs-
modulen angeboten wird, müssen für die einzelnen Module oder für
alle Module zusammen Zertifikate beziehungsweise Teilnahmebe-
scheinigungen ausgestellt wer-den, aus denen die Erfüllung der ge-
nannten Anforderungen hervorgeht.
(3) Für die Durchführung der Ultraschallkurse gelten darüber hinaus
folgende spezielle Anforderungen:
a) Für die in Anlage II genannten Anwendungsbereiche AB 3.3, AB 5
und AB 7 können Grund- und Aufbaukurs interdisziplinär durchgeführt
werden. Der Ab-schlusskurs muss sich auf die spezifischen Anwen-
dungsbereiche beziehen.
b) In der Gefäßdiagnostik (Anlage II Anwendungsbereich AB 11, AB
20 und AB 22) muss der Grundkurs interdisziplinär durchgeführt wer-
den. Im Anwendungsbereich AB 23.1 ist der interdisziplinärer Grund-
kurs alternativ zu einem speziellen Grundkurs für Muskel- und Ner-
vensonographie möglich.

c) Die Ultraschallkurse für die extrakraniellen hirnversorgenden Ge-
fäße (Anlage II Anwendungsbereich AB 20.6) und extremitätenversor-
genden Gefäße (AB 20.8) mit dem Duplex-Verfahren können in Kom-
bination mit dem CW-Doppler-Verfahren durchgeführt werden.
§ 7 Erwerb der fachlichen Befähigung durch eine computerge-
stützte Fortbildung i. V. m. Ultraschallkursen
(1) Soweit die fachliche Befähigung in einem Anwendungsbereich
durch Ultraschallkurse erworben wird, kann der theoretische Teil des
Abschlusskurses nach § 6 Abs. 1 Buchstabe b Nr. 3 durch eine erfolg-
reiche computergestützte Fortbildung (Tutorial) ersetzt werden, sofern
diese angeboten wird. Dazu hat der Arzt fallbezogene Ultra-schallauf-
nahmen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich zu beurteilen und
fallbezogene Fragen zu beantworten.
(2) Die übrigen Bestimmungen nach § 6 bleiben unberührt. Insbeson-
dere können die erforderliche Anzahl von durchgeführten Ultraschall-
untersuchungen nach § 6 Abs. 1 Buchstabe a sowie das Kolloquium
nach § 6 Abs. 1 Buchstabe c durch die computer-gestützte Fortbildung
nicht ersetzt werden.
(3) Die computergestützte Fortbildung muss von der Kassenärztlichen
Vereinigung anerkannt sein. Voraussetzung für die Anerkennung ist,
dass die wichtigsten Organe, die wichtigsten Diagnosen und die ent-
sprechenden Therapiemethoden des jeweiligen Anwendungsbe-
reichs Bestandteile der Fortbildung sind.
(4) Der Anbieter einer computergestützten Fortbildung hat einen Ge-
samtbestand an Fällen aus dem jeweiligen Anwendungsbereich vor-
zuhalten. Einzelne Fälle können aus mehreren Ultraschallaufnahmen
bestehen. Aus dem Gesamtbestand werden dem Arzt mindestens 20
Fälle nach dem Zufallsprinzip bereitgestellt. Der Gesamtbestand soll
mindestens die 10-fache Anzahl an Fällen beinhalten. Bei bestimmten
Anwendungs-bereichen kann ein geringerer Gesamtbestand an Fäl-
len vorgehalten werden, sofern dies durch Besonderheiten des An-
wendungsbereichs (z. B. eingeschränktes Diagnosespektrum, ge-
ringe Arztzahlen) begründet ist.
(5) Der Arzt hat die Aufgabe, die bereitgestellten Fälle anhand der
fallbezogenen Ultra-schallaufnahmen und der geschilderten Anam-
nese als Normalbefund oder Pathologie zu klassifizieren. Handelt es
sich um einen pathologischen Fall, so beschreibt der Arzt den Befund,
stellt die Diagnose und bestimmt das weitere Vorgehen. Liegt hinge-
gen ein Normalbefund vor, sind ultraschallbezogene Fragen zum ana-
tomischen Wissen zu beantworten.
(6) Der Anbieter stellt dem Arzt ein Zertifikat über die erfolgreiche Teil-
nahme an der computergestützten Fortbildung aus.
§ 7a Online-basierter Befähigungsnachweis zur systematischen
Untersuchung der fetalen Morphologie im Rahmen der Mutter-
schaftsrichtlinie
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Anlage I: Anforderungen an die fachliche Befähigung nach § 4, § 5 und § 6 

Für die Erfüllung der Anforderungen des Anwendungsbereiches 9.1a 
(AB 9.1a) hat der Arzt gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung 
einen Nachweis gemäß Anlage VI zu erbringen. 
§ 8 Qualifikation der Ausbilder
Qualifizierte Ausbilder im Sinne dieser Vereinbarung sind, je nach
Wahrnehmung der Auf-gaben nach den §§ 4 bis 6:
a) Ärzte, die die Anforderungen an die fachliche Befähigung im jewei-
ligen Anwendungs-bereich nach dieser Vereinbarung erfüllen,
b) Ärzte, die nach der Weiterbildungsordnung in vollem Umfang zur
Weiterbildung im jeweiligen Anwendungsbereich befugt sind. Ist der
anleitende Arzt nur teilweise zur Weiterbildung befugt, muss er zu-
sätzlich die Voraussetzungen an die fachliche Befähigung nach dieser
Vereinbarung erfüllen.
c) Ärzte, die die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllen:
- eine abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt
- die Erfüllung der fachlichen und apparativen Voraussetzungen nach
dieser Vereinbarung für den jeweiligen Anwendungsbereich
- eine mindestens 36-monatige eigenverantwortliche Tätigkeit im Be-
reich der Ultraschalldiagnostik
- die 10-fache Zahl der in Anlage I Spalte 4 für den jeweiligen Anwen-
dungsbereich geforderten Untersuchungszahlen.
§ 9 Apparative Ausstattung
(1) Die verwendeten Ultraschallsysteme müssen Mindestanforderun-
gen an die Gerätesicherheit, biologische Sicherheit und technische
Leistungsfähigkeit erfüllen. Die Mindestanforderungen richten sich
nach Anwendungsklassen gemäß Anlage III. Ärzte, die einen Antrag
auf Genehmigung stellen, sind verpflichtet, die in Anlage III Nummern
1 bis 8 aufgeführten Mindestanforderungen nachzuweisen. Die Min-
destanforderungen gelten für jeden Arbeitsplatz.
(2) a) Für Ultraschallsysteme, die zum Zeitpunkt der Genehmigungs-
erteilung bereits länger als 24 Monate in Betrieb waren („Gebraucht-
geräte“), muss zusätzlich zur Erfüllung der Anforderungen nach Ab-
satz 1 ein Wartungsprotokoll vorgelegt wer-den, das nicht älter als 12
Monate sein darf. Das Wartungsprotokoll hat die An-forderungen nach
§ 13 Abs. 9 zu erfüllen.
b) Falls ein Wartungsprotokoll nicht vorgelegt werden kann, muss zur
Genehmigungserteilung eine bildbasierte Abnahmeprüfung erfolgen.
Als Teil der Abnahmeprüfung ist zur Beurteilung der Leistungsfähig-
keit des Ultraschallsystems hin-sichtlich der technischen Bildqualität
bei Untersuchungen im B-Modus eine aktuelle Bilddokumentation der
jeweiligen Anwendungsklasse einzureichen. Die Anforderungen an
die Dokumentation gemäß Anlage III Nummer 6 müssen erfüllt sein.
Das Organ bzw. die Körperregion muss entsprechend Anlage III Num-
mer 9.1 abgebildet sein, sofern dies für eine Anwendungsklasse defi-
niert ist. Da-bei müssen die in Anlage III Nummer 9.2 genannten cha-
rakteristischen Bildmerk-male erkennbar bzw. differenzierbar sein.
Die Ultraschallaufnahme soll nicht älter als 3 Monate sein. Aus der
Bilddokumentation muss eindeutig hervorgehen, dass die Ultraschal-
laufnahme mit dem beantragten Ultraschallsystem erstellt wurde. So-
fern ein Ultraschallsystem für mehrere beantragte Anwendungsklas-
sen verwendet werden soll, ist eine aktuelle Bilddokumentation einer
dieser Anwendungsklassen einzureichen.
(3) Der Arzt muss sich für jedes Ultraschallgerät, das er erstmalig in
Betrieb nimmt, an-hand der Gebrauchsanweisung sowie beigefügter
sicherheitsbezogener Informationen und Instandhaltungshinweise in
die sachgerechte Handhabung, Anwendung und den Betrieb des Ult-
raschallsystems sowie, falls Endosonographiesonden zur Anwen-
dung kommen, basierend auf den Hinweisen zu deren Aufbereitung,
einweisen lassen. Die Einweisung darf nur von Personen durchge-
führt werden, die auf Grund ihrer Kennt-nisse und praktischen Erfah-
rungen für die Einweisung in die medizintechnische Handhabung des
Gerätes geeignet sind. Die Einweisung ist unter Angabe des Namens
der einweisenden Person schriftlich zu dokumentieren und auf Ver-
langen der Kassenärztlichen Vereinigung nachzuweisen.
(4) Vor der erstmaligen Inbetriebnahme von Ultraschallsonden zur En-
dosonographie durch einen Arzt ist sicherzustellen, dass der Herstel-
ler in der Gebrauchsanweisung Angaben zu mindestens einem wirk-
samen und materialverträglichen Desinfektions-verfahren mit bakteri-
zider, fungizider und viruzider Wirkung zur Verfügung stellt. Der Nach-
weis der Wirksamkeit mit anerkannten Methoden muss vom Hersteller
durch ein Gutachten belegt sein und wird im Rahmen der Gewährleis-
tungserklärung nachgewiesen. Nach § 8 Abs. 2 Medizinprodukte-Be-
treiberverordnung wird eine ordnungsgemäße Aufbereitung vermutet,
wenn die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und
des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den An-
forderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinproduk-
ten beachtet wird. Satz 3 gilt auch bei Verwendung alternativer Des-
infektionsverfahren.
(5) Der Arzt hat jede Veränderung in der apparativen Ausstattung, die
Auswirkungen auf die Bildqualität haben kann, unverzüglich der Kas-
senärztlichen Vereinigung mitzuteilen.

14 Genehmigungsverfahren 
(1) Anträge auf Genehmigung sind an die Kassenärztliche Vereini-
gung zu richten.
(2) Über die Anträge und über den Widerruf oder die Rücknahme ei-
ner erteilten Genehmigung entscheidet die Kassenärztliche Vereini-
gung.
(3) Dem Antrag auf Genehmigung sind insbesondere beizufügen:
1. a) Bei Erwerb der fachlichen Befähigung nach § 4:
- Urkunde über die Berechtigung zum Führen der entsprechenden
Gebiets- oder Facharztbezeichnung
- Zeugnisse von dem anleitenden Arzt über die nach § 4 Buchstabe b
selbständig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen
b) Bei Erwerb der fachlichen Befähigung nach § 5:
- Zeugnisse von dem anleitenden Arzt über die nach § 5 Buchstabe a
und b absolvierte ständige Tätigkeit in der Ultraschalldiagnostik und
die selbständig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen
c) Bei Erwerb der fachlichen Befähigung nach § 6 oder § 7:
- Zeugnisse von dem anleitenden Arzt über die nach § 6 Abs. 1 Buch-
stabe a selbständig durchgeführten Ultraschalluntersuchungen
- Zertifikate beziehungsweise Teilnahmebescheinigungen über die er-
folgreiche Teilnahme an den Ultraschallkursen nach § 6 Abs. 1 Buch-
stabe b.
- ggf. Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme an der computerge-
stützten Fortbildung nach § 7.
d) Die Zeugnisse nach den Buchstaben a bis c müssen mindestens
die folgen-den Angaben beinhalten:
- Überblick über die Zusammensetzung des Krankheitsgutes der Ab-
teilung, in der die Anleitung stattfand.
- Beschreibung der durchgeführten Untersuchungen und angewand-
ten Techniken.
- Zahl der vom Antragsteller selbständig und unter Anleitung erbrach-
ten Untersuchungen und diagnostischen Beurteilungen; Zahl der pa-
thologischen Befunde.
- Beurteilung der Befähigung des Antragstellers zur selbständigen
Durchführung von Ultraschalluntersuchungen.
2. Nachweis der Erfüllung der Anforderungen an die apparative Aus-
stattung nach § 9 und Anlage III. Der Nachweis kann durch die Ge-
währleistungserklärung des Herstellers geführt werden. § 9 Abs. 4
bleibt unberührt.
(3a) Die Kassenärztlichen Vereinigungen überprüfen die vorgelegten
Zeugnisse und Dokumente insbesondere daraufhin, ob die Anzahl
der für die jeweiligen Anwendungsbereiche (Anlage I) im Einzelnen
geforderten organspezifischen Ultraschalluntersuchungen erbracht
wurden. Die Genehmigung wird nur erteilt, wenn die geforderten Un-
ter-suchungsnachweise vollständig und entsprechend der Vorgaben
der einzelnen Anwendungsbereiche aus den eingereichten Dokumen-
ten hervorgehen.
(4) Soll eine fachliche Befähigung für die Ausführung und Abrechnung
von Leistungen der Ultraschalldiagnostik in einem Anwendungsbe-
reich an Patienten bestimmter Altersklassen (z. B. Kindern) nachge-
wiesen werden, muss aus dem Zeugnis hervorgehen, dass die Unter-
suchungen bei solchen Patienten durchgeführt wurden.
(5) Die Kassenärztlichen Vereinigungen können die Qualitätssiche-
rungs-Kommissionen beauftragen, die in Betrieb befindlichen Ultra-
schallsysteme daraufhin zu überprüfen, ob sie den Bestimmungen
gemäß Anlage III entsprechen. Die Genehmigung wird nur erteilt,
wenn der Arzt in seinem Antrag sein Einverständnis zur Durchführung
einer solchen Überprüfung erklärt.
(6) Wird die fachliche Befähigung nach § 5, § 6 oder § 7 erworben,
darf die Genehmigung nur nach erfolgreicher Teilnahme an einem
Kolloquium erfolgen.
(7) Ärzte, die nicht über die Schwerpunktbezeichnung „Spezielle Ge-
burtshilfe und Perinatalmedizin“ verfügen und Ultraschalluntersuchun-
gen des fetomaternalen Gefäßsystems (Anlage I Anwendungsbereich
AB 22.2) oder des fetalen kardiovaskulären Systems (AB 22.1) mit
dem Duplex-Verfahren ausführen und abrechnen wollen, müssen ihre
fachliche Befähigung in einem Kolloquium nachweisen.
(8) Bestehen trotz der vorgelegten Bescheinigungen und Dokumenta-
tionen begründete Zweifel an der fachlichen Befähigung des Arztes,
so kann die Kassenärztliche Vereinigung die Erteilung der Genehmi-
gung von der erfolgreichen Teilnahme an einem Kolloquium abhängig
machen. Das gleiche gilt, wenn der antragstellende Arzt im Vergleich
zu dieser Vereinbarung eine abweichende, aber gleichwertige Befähi-
gung nach-weist.
(9) Die Genehmigung zur sonographischen Untersuchung der Säug-
lingshüfte (Anlage I Anwendungsbereich AB 10.2) ist zu widerrufen,
wenn der Arzt die Auflagen zur Aufrechterhaltung der fachlichen Be-
fähigung nach § 12 nicht erfüllt.

Die vollständige Vereinbarung zur Ultraschalldiagnostik 
kann unter www.kbv.de nachgelesen werden. 
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Anlage I: Anforderungen an die fachliche Befähigung nach § 4, § 5 und § 6 

Bildgebende Verfahren (A-, B-, M-Modus)  

 

Anwendungsbereich  Anforderungen nach § 4  Anforderungen nach § 5 und § 6  

1. Gehirn  

AB 1.1  Gehirn durch die offene Fon-
tanelle  

100 Sonographien des Gehirns durch 
die offene Fontanelle  

150 Sonographien des Gehirns durch die offene Fontanelle  

2. Auge  

AB 2.1  Gesamte Diagnostik des Au-
ges  

200 Sonographien des Auges, davon 
100 Untersuchungen zur Gewebedar-
stellung, 50 Biometrien der Achsenlänge 
und 25 Hornhautdickenmessungen  

250 Sonographien des Auges, davon 150 Untersuchungen 
zur Gewebedarstellung, 75 Biometrien der Achsenlänge und 
25 Hornhautdickenmessungen  

AB 2.2  Biometrie des Auges sowie 
Messungen der Hornhautdi-
cke  

50 Biometrien der Achsenlänge und 25 
Hornhautdickenmessungen  

75 Biometrien der Achsenlänge und 25 Hornhautdickenmes-
sungen  

3. Kopf und Hals  

AB 3.1  Nasennebenhöhlen, A- 
und/oder B-Modus  

100 Sonographien (A- und/oder B-Mo-
dus) der Nasennebenhöhlen  
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  
50 Sonographien (A- und/oder B-Modus) 
der Nasennebenhöhlen  

Bei A-Modus-Verfahren: 100 Sonographien  
Bei B-Modus-Verfahren: 150 Sonographien  
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  
100 Sonographien (A- und/oder B-Modus) der Nasenneben-
höhlen während einer 2-monatigen ständigen oder 12-mona-
tigen begleitenden Tätigkeit  

AB 3.2  Gesichts- und Halsweichteile 
(einschl. Speicheldrüsen), B-
Modus  

100 B-Modus-Sonographien der Ge-
sichts- und Halsweichteile  
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  
50 B-Modus-Sonographien der Ge-
sichts- und Halsweichteile  

200 B-Modus-Sonographien der Gesichts- und Halsweich-
teile  
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  
50 B-Modus-Sonographien der Gesichts- und Halsweichteile 
während einer 2-monatigen ständigen oder 12-monatigen 
begleitenden Tätigkeit  

AB 3.3  Schilddrüse, B-Modus  150 B-Modus-Sonographien der Schild-
drüse  
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  
100 B-Modus-Sonographien der Schild-
drüse  

200 B-Modus-Sonographien der Schilddrüse  
Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  
100 B-Modus-Sonographien der Schilddrüse während einer 
2-monatigen ständigen oder 12-monatigen begleitenden Tä-
tigkeit  

4. Herz und herznahe Gefäße  

AB 4.1  Echokardiographie, Jugendli-
che, Erwachsene, transthora-
kal  

400 B-/M-Modus Echokardiographien 
oder Belastungsechokardiographien  

Hierfür können auch transthorakale 
Duplex-Echokardiographien gemäß AB 
21.1 anerkannt werden.  

400 B-/M-Modus Echokardiographien oder Belastungsecho-
kardiographien  

Hierfür können auch transthorakale Duplex-Echokardiogra-
phien gemäß AB 21.1 anerkannt werden.  

AB 4.2  Echokardiographie, Jugendli-
che, Erwachsene, transoeso-
phageal  

Anforderungen nach AB 4.1  

50 transoesophageale Echokardiogra-
phien  

Hierfür können auch transoesophageale 
Duplex-Echokardiographien gemäß AB 
21.2 anerkannt werden.  

Anforderungen nach AB 4.1  

50 transoesophageale Echokardiographien  

Hierfür können auch transoesophageale Duplex-Echokardio-
graphien gemäß AB 21.2 anerkannt werden.  

AB 4.3  Echokardiographie, Neugebo-
rene, Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche, transtho-
rakal  

500 B-/M-Modus Echokardiographien 
oder Belastungsechokardiographien bei 
Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkin-
dern, Kindern, Jugendlichen  

Hierfür können auch transthorakale 
Duplex-Echokardiographien gemäß AB 
21.3 anerkannt werden.  

500 B-/M-Modus Echokardiographien oder Belastungsecho-
kardiographien bei Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern, 
Kindern, Jugendlichen  

Hierfür können auch transthorakale Duplex-Echokardiogra-
phien gemäß AB 21.3 anerkannt werden.  

AB 4.4  Echokardiographie, Neugebo-
rene, Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche, transo-
esophageal  

Anforderungen nach AB 4.3  

25 transoesophageale Echokardiogra-
phien bei Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen  

Hierfür können auch transoesophageale 
Duplex-Echokardiographien gemäß AB 
21.4 anerkannt werden.  

Anforderungen nach AB 4.3  

25 transoesophageale Echokardiographien bei Neugebore-
nen, Säuglingen, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen  

Hierfür können auch transoesophageale Duplex-Echokardio-
graphien gemäß AB 21.4 anerkannt werden.  

  



Anlage I: Anforderungen an die fachliche Befähigung nach § 4, § 5 und § 6 

AB 4.5  Belastungsechokardiogra-
phie, Jugendliche, Erwach-
sene  

Anforderungen nach AB 4.1  

100 Belastungsechokardiographien  

Anforderungen nach AB 4.1  

100 Belastungsechokardiographien  

AB 4.6  Belastungsechokardiogra-
phie, Neugeborene, Säug-
linge, Kleinkinder, Kinder, Ju-
gendliche  

Anforderungen nach AB 4.3  

50 Belastungsechokardiographien bei 
Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkin-
dern, Kindern, Jugendlichen  

Anforderungen nach AB 4.3  

50 Belastungsechokardiographien bei Neugeborenen, Säug-
lingen, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen  

5. Thorax  

AB 5.1  Thoraxorgane (ohne Herz), B-
Modus, transkutan  

100 B-Modus-Sonographien der Thora-
xorgane (ohne Herz)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

50 B-Modus-Sonographien der Thoraxo-
rgane (ohne Herz)  

200 Sonographien der Thoraxorgane (ohne Herz)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

50 Sonographien der Thoraxorgane (ohne Herz) während ei-
ner 2-monatigen ständigen oder 12-monatigen begleitenden 
Tätigkeit  

AB 5.2  Thoraxorgane (ohne Herz), B-
Modus, transkavitär  

Anforderungen nach AB 5.1  

25 B-Modus-Sonographien der Thoraxo-
rgane (ohne Herz), transkavitär  

Anforderungen nach AB 5.1  

25 B-Modus-Sonographien der Thoraxorgane (ohne Herz), 
transkavitär  

6. Brustdrüse  

AB 6.1  Brustdrüse, B-Modus  200 B-Modus-Sonographien der Brust-
drüse  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

150 B-Modus-Sonographien der Brust-
drüse  

200 B-Modus-Sonographien der Brustdrüse  

7. Abdomen und Retroperitoneum (einschließlich Nieren)  

AB 7.1  Abdomen und Retroperi-
toneum, Jugendliche, Er-
wachsene, B-Modus, trans-
kutan  

400 B-Modus-Sonographien von Abdo-
men und Retroperitoneum (einschl. Nie-
ren)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

300 B-Modus-Sonographien von Abdo-
men und Retroperitoneum (einschl. Nie-
ren)  

400 B-Modus Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

300 B-Modus Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren) während einer 3-monatigen ständi-
gen oder 18-monatigen begleitenden Tätigkeit 

AB 7.2  Abdomen und Retroperi-
toneum, B-Modus, transkavi-
tär (Rektum)  

Anforderungen nach AB 7.1  

25 B-Modus-Endosonographien (Rek-
tum)  

Anforderungen nach AB 7.1  

25 B-Modus-Endosonographien (Rektum)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

300 B-Modus-Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren) während einer 3-monatigen ständi-
gen oder 18-monatigen begleitenden Tätigkeit  

25 B-Modus-Endosonographien (Rektum)  

AB 7.3  Abdomen und Retroperi-
toneum, B-Modus, transkavi-
tär (Magen-Darm)  

Anforderungen nach AB 7.1  

25 B-Modus-Endosonographien (Magen-
Darm)  

Anforderungen nach AB 7.1  

25 B-Modus-Endosonographien (Magen-Darm)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

300 B-Modus-Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren) während einer 3-monatigen ständi-
gen oder 18-monatigen begleitenden Tätigkeit  

25 B-Modus-Endosonographien (Magen-Darm)  
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AB 7.4  Abdomen und Retroperi-
toneum, Neugeborene, Säug-
linge, Kleinkinder, Kinder, Ju-
gendliche, B-Modus, trans-
kutan  

200 B-Modus-Sonographien von Abdo-
men und Retroperitoneum (einschl. Nie-
ren) bei Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

100 B-Modus-Sonographien von Abdo-
men und Retroperitoneum (einschl. Nie-
ren) bei Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen  

400 B-Modus-Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren) bei Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen  

Bei Erfüllung der Voraussetzungen nach AB 7.1  

200 B-Modus-Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren) bei Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen während einer 2-mona-
tigen ständigen oder 12-monatigen begleitenden Tätigkeit  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

200 B-Modus-Sonographien von Abdomen und Retroperi-
toneum (einschl. Nieren) bei Neugeborenen, Säuglingen, 
Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen während einer 3-mona-
tigen ständigen oder 18-monatigen begleitenden Tätigkeit  

8. Uro-Genitalorgane  

AB 8.1   Uro-Genitalorgane, B-Modus, 
transkutan  

200 B-Modus-Sonographien der Uro-Ge-
nitalorgane  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

100 B-Modus-Sonographien der Uro-Ge-
nitalorgane  

400 B-Modus-Sonographien der Uro-Genitalorgane  

Bei Erfüllung der Voraussetzungen nach AB 7.1  

200 B-Modus-Sonographien der Uro-Genitalorgane während 
einer 2-monatigen ständigen oder 12-monatigen begleiten-
den Tätigkeit  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwen-dungsbereichs:  

300 B-Modus-Sonographien der Uro-Genitalorgane während 
einer 3-monatigen ständigen oder 18-monatigen begleiten-
den Tätigkeit  

AB 8.2  Uro-Genitalorgane, B-Modus, 
transkavitär  

Anforderungen nach AB 8.1  

75 transkavitäre B-Modus-Sonographien 
der Uro-Genitalorgane  

Anforderungen nach AB 8.1  

150 transkavitäre B-Modus-Sonographien der Uro-Genitalor-
gane 

AB 8.3  Weibliche Genitalorgane, B-
Modus  

200 B-Modus-Sonographien der weibli-
chen Genitalorgane (einschl. Endosono-
graphie)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

150 B-Modus-Sonographien der weibli-
chen Genitalorgane (einschl. Endosono-
graphie)  

300 B-Modus-Sonographien der weiblichen Genitalorgane 
(einschl. Endosonographie)  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

200 B-Modus-Sonographien der weiblichen Genitalorgane 
(einschl. Endosonographie) während einer 3-monatigen 
ständigen oder 18-monatigen begleiten-den Tätigkeit  

9. Schwangerschaftsdiagnostik  

AB 9.1  Geburtshilfliche Basisdiag-
nostik, B-Modus  

300 B-Modus-Sonographien der 
uteroplazentofetalen Einheit  

300 B-Modus-Sonographien der uteroplazentofetalen Einheit  

AB 9.1a  Systematische Untersuchung 
der fetalen Morphologie  

Anforderungen nach AB 9.1 und Nach-
weis einer erfolgreichen Prüfung gemäß 
Anlage VI  

Anforderungen nach AB 9.1 und Nachweis einer erfolgrei-
chen Prüfung gemäß Anlage VI  

AB 9.2  Weiterführende Differentialdi-
agnostik des Feten, B-Modus  

Anforderungen nach AB 9.1  

200 weiterführende differentialdiagnosti-
sche B-Modus-Sonographien bei Ver-
dacht auf Entwicklungsstörungen oder 
fetale Erkrankungen oder erhöhtes Ri-
siko, davon 30 Fehlbildungen oder Ent-
wicklungsstörungen  

Anforderungen nach AB 9.1  

200 weiterführende differentialdiagnostische B-Modus-Sono-
graphien bei Verdacht auf Entwicklungsstörungen oder fe-
tale Erkrankungen oder erhöhtes Risiko, davon 30 Fehlbil-
dungen oder Entwicklungsstörungen  

10. Bewegungsapparat  

AB 10.1  Bewegungsapparat (ohne 
Säuglingshüfte), B-Modus  

200 B-Modus-Sonographien des Bewe-
gungsapparats  

400 B-Modus-Sonographien des Bewegungsapparats  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

200 B-Modus-Sonographien des Bewegungsapparats wäh-
rend einer 3-monatigen ständigen oder 18-monatigen beglei-
tenden Tätigkeit  

AB 10.2  Säuglingshüfte, B-Modus  200 B-Modus-Sonographien der Säug-
lingshüfte  

200 B-Modus-Sonographien der Säuglingshüfte  

  



Anlage I: Anforderungen an die fachliche Befähigung nach § 4, § 5 und § 6 

11. Venen  

AB 11.1  Venen der Extremitäten  
(B-Modus)  

200 B-Modus-Sonographien der Venen 
der Extremitäten  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Mo-
dus-Verfahren eines anderen Anwen-
dungsbereichs:  

100 B-Modus-Sonographien der Venen 
der Extremitäten  

Bei Erfüllung der Voraussetzungen nach 
AB 20.8 oder AB 20.9 gilt die fachliche 
Befähigung für die Venen der Extremitä-
ten mit dem B-Modus-Verfahren als 
nachgewiesen.  

200 B-Modus-Sonographien der Venen der Extremitäten  

Bei Nachweis der Qualifikation im B-Modus-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

100 B-Modus-Sonographien der Venen der Extremitäten 
während einer 3-monatigen ständigen oder 18-monatigen 
begleitenden Tätigkeit  

Bei Erfüllung der Voraussetzungen nach AB 20.8 oder AB 
20.9 gilt die fachliche Befähigung für die Venen der Extremi-
täten mit dem B-Modus-Verfahren als nachgewiesen. 

12. Haut und Subcutis  

AB 12.1  Haut, B-Modus  100 B-Modus-Sonographien der Haut  200 B-Modus-Sonographien der Haut  

AB 12.2  Subcutis und subkutane 
Lymphknoten, B-Modus  

150 B-Modus-Sonographien der Haut 
und/oder Subcutis  

150 B-Modus-Sonographien der Haut und/oder Subcutis 

13. Fraktursonographie  

AB 13.1 Fraktursonographie bei Kin-
dern mit Verdacht auf Fraktur 
eines langen Röhrenkno-
chens der oberen Extremitä-
ten 

100 B-Modus-Sonographien bei Fraktur-
verdacht. 

Hierfür können auch bis zu 50 Sonogra-
phien bei Frakturverdacht anderer Kno-
chen oder Patientengruppen anerkannt 
werden. 

100 B-Modus-Sonographien bei Frakturverdacht 

Hierfür können auch bis zu 50 Sonographien bei Frakturver-
dacht anderer Knochen oder Patientengruppen anerkannt 
werden. 

 

Doppler-Verfahren (CW-, PW-, Duplex-, Farbduplex-Modus)  

 

Anwendungsbereich  Anforderungen nach § 4  Anforderungen nach § 5 und § 6  

20. Doppler – Gefäße  

AB 20.1   CW-Doppler – extrakranielle 
hirnversorgende Gefäße  

100 CW-Doppler-Sonographien der 
extrakraniellen hirnversorgenden Ge-
fäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-
Doppler-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 CW-Doppler-Sonographien der extra-
kraniellen hirnversorgenden Gefäße  

200 CW-Doppler-Sonographien der extrakraniellen hirnver-
sorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-Doppler-Verfahren ei-
nes anderen Anwendungsbereichs:  

50 CW-Doppler-Sonographien der extrakraniellen hirnversor-
genden Gefäße während einer 2-monatigen ständigen oder 
12-monatigen begleitenden Tätigkeit  

AB 20.2   CW-Doppler – extremitäten-
ver- / entsorgende Gefäße  

200 CW-Doppler-Sonographien der ext-
remitätenver- und entsorgenden Ge-
fäße, davon 100 Arterien und 100 Venen  

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-
Doppler-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

100 CW-Doppler-Sonographien der ext-
remitätenver- und entsorgenden Gefäße  

200 CW-Doppler-Sonographien der extremitätenver- und 
entsorgenden Gefäße, davon 100 Arterien und 100 Venen  

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-Doppler-Verfahren ei-
nes anderen Anwendungsbereichs:  

100 CW-Doppler-Sonographien der extremitätenver- und 
entsorgenden Gefäße während einer 2-monatigen ständigen 
oder 12-monatigen begleitenden Tätigkeit  

AB 20.3  CW-Doppler – extremitä-
tenentsorgende Gefäße  

100 CW-Doppler-Sonographien der ext-
remitätenentsorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-
Doppler-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 CW-Doppler-Sonographien der extre-
mitätenentsorgenden Gefäße  

100 CW-Doppler-Sonographien der extremitätenentsorgen-
den Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im CW-Doppler-Verfahren ei-
nes anderen Anwendungsbereichs:  

50 CW-Doppler-Sonographien der extremitätenentsorgen-
den Gefäße während einer 2-monatigen ständigen oder 12-
monatigen begleitenden Tätigkeit  

AB 20.4   CW- oder PW-Doppler – Ge-
fäße des männlichen Genital-
systems  

200 CW- und/oder PW-Doppler-
Sonographien der Gefäße des männli-
chen Genitalsystems  

Bei Nachweis der Qualifikation in einem 
Doppler-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

100 CW- und/oder PW-Doppler-
Sonographien der Gefäße des männli-
chen Genitalsystems  

200 CW- und/oder PW-Doppler-Sonographien der Gefäße 
des männlichen Genitalsystems  

Bei Nachweis der Qualifikation in einem Doppler-Verfahren 
eines anderen Anwendungsbereichs:  

100 CW- und/oder PW-Doppler-Sonographien der Gefäße 
des männlichen Genitalsystems während einer 2-monatigen 
ständigen oder 12-monatigen begleiten-den Tätigkeit  



Anlage I: Anforderungen an die fachliche Befähigung nach § 4, § 5 und § 6 

AB 20.5   PW-Doppler – intrakranielle 
hirnversorgende Gefäße  

100 PW-Doppler-Sonographien der in-
trakraniellen hirnversorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im PW-
Doppler-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 PW-Doppler-Sonographien der intra-
kraniellen hirnversorgenden Gefäße  

200 PW-Doppler-Sonographien der intrakraniellen hirnver-
sorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im PW-Doppler-Verfahren ei-
nes anderen Anwendungsbereichs:  

100 PW-Doppler-Sonographien der intrakraniellen hirnver-
sorgenden Gefäße  

AB 20.6   Duplex-Verfahren - extrakra-
nielle hirnversorgende Ge-
fäße  

100 Duplex-Sonographien der extrakra-
niellen hirnversorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im 
Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 Duplex-Sonographien der extrakrani-
ellen hirnversorgenden  

200 Duplex-Sonographien der extrakraniellen hirnversorgen-
den Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

50 Duplex-Untersuchungen der extrakraniellen hirnversor-
genden Gefäße während einer 2-monatigen ständigen oder 
12-monatigen begleitenden Tätigkeit 

AB 20.7  Duplex-Verfahren – intrakrani-
elle hirnversorgende Gefäße  

100 Duplex-Sonographien der intrakrani-
ellen hirnversorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im 
Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 Duplex-Sonographien der intrakrani-
ellen hirnversorgenden Gefäße  

Erfüllung der Voraussetzungen nach AB 20.5  

100 Duplex-Sonographien der intrakraniellen hirnversorgen-
den Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

50 Duplex-Sonographien der intrakraniellen hirnversorgen-
den Gefäße  

AB 20.8  Duplex-Verfahren – extremitä-
tenver- / entsorgende Gefäße  

100 Duplex-Sonographien der extremitä-
tenversorgenden Gefäße  

100 Duplex-Sonographien der extremitä-
tenentsorgenden Gefä-ße  

Bei Nachweis der Qualifikation im 
Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 Duplex-Sonographien der extremitä-
tenversorgenden Gefäße  

50 Duplex-Sonographien der extremitä-
tenentsorgenden Gefäße  

200 Duplex-Sonographien der extremitätenversorgenden 
Gefäße  

200 Duplex-Sonographien der extremitätenentsorgenden 
Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs oder bei Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach AB 20.2:  

50 Duplex-Sonographien der extremitätenversorgenden Ge-
fäße  

50 Duplex-Sonographien der extremitätenentsorgenden Ge-
fäße  

AB 20.9  Duplex-Verfahren – extremitä-
tenentsorgende Gefäße  

100 Duplex-Sonographien der extremitä-
tenentsorgenden Gefäße  

Bei Nachweis der Qualifikation im 
Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

50 Duplex-Sonographien der extremitä-
tenentsorgenden Gefäße  

100 Duplex-Sonographien der extremitätenentsorgenden 
Gefäßen  

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs oder bei Erfüllung der Vo-
raussetzungen nach AB 20.3:  

50 Duplex-Sonographien der extremitätenentsorgenden Ge-
fäße  

AB 20.10  Duplex-Verfahren – abdomi-
nelle und retroperitoneale Ge-
fäße sowie Mediastinum  

100 Duplex-Sonographien der abdomi-
nellen und retroperitonealen Gefäße so-
wie des Mediastinums  

Erfüllung der Voraussetzungen nach AB 7.1 oder AB 7.4  

200 Duplex-Sonographien der abdominellen und retroperi-
tonealen Gefäße sowie des Mediastinums  

AB 20.11  Duplex-Verfahren – Gefäße 
des weiblichen Genitalsys-
tems  

200 Duplex-Sonographien der Gefäße 
des weiblichen Genital-systems  

Bei Nachweis der Qualifikation im 
Duplex-Verfahren eines anderen An-
wendungsbereichs:  

100 Duplex-Sonographien der Gefäße 
des weiblichen Genital-systems  

Erfüllung der Voraussetzungen nach AB 8.3  

200 Duplex-Sonographien der Gefäße des weiblichen Geni-
talsystems  

Bei Nachweis der Qualifikation im Duplex-Verfahren eines 
anderen Anwendungsbereichs:  

100 Duplex-Sonographien der Gefäße des weiblichen Geni-
talsystems während einer 2-monatigen ständigen oder 12-
monatigen begleitenden Tätigkeit  

21. Doppler – Herz und herznahe Gefäße  

AB 21.1  Doppler-Echokardiographie 
(einschl. Duplex), Jugendli-
che, Erwachsene, transthora-
kal  

Anforderungen nach AB 4.1  

100 Doppler-Echokardiographien (ein-
schl. Duplex)  

Anforderungen nach AB 4.1  

200 Doppler-Echokardiographien (einschl. Duplex)  

AB 21.2  Doppler-Echokardiographie 
(einschl. Duplex), Jugendli-
che, Erwachsene, transoeso-
phageal  

Anforderungen nach AB 4.2  

50 transkavitäre Doppler-Echokardiogra-
phien (einschl. Duplex)  

Anforderungen nach AB 4.2  

50 transkavitäre Doppler-Echokardiographien (einschl. 
Duplex)  

  



Anlage I: Anforderungen an die fachliche Befähigung nach § 4, § 5 und § 6 

AB 21.3  Doppler-Echokardiographie 
(einschl. Duplex), Neugebo-
rene, Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche,  

transthorakal 

Anforderungen nach AB 4.3  

500 Doppler-Echokardiographien (ein-
schl. Duplex) bei Neugeborenen, Säug-
lingen, Kleinkindern, Kindern, Jugendli-
chen 

Anforderungen nach AB 4.3  

500 Doppler-Echokardiographien (einschl. Duplex) bei Neu-
geborenen, Säuglingen, Kleinkindern, Kindern, Jugendlichen 

AB 21.4  Doppler-Echokardiographie 
(einschl. Duplex), Neugebo-
rene, Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder, Jugendliche, transo-
esophageal  

Anforderungen nach AB 4.4  

25 transkavitäre Doppler-Echokardiogra-
phien (einschl. Duplex) bei Neugebore-
nen, Säuglingen, Kleinkindern, Kindern, 
Jugendlichen  

Anforderungen nach AB 4.4  

25 transkavitäre Doppler-Echokardiographien (einschl. 
Duplex) bei Neugeborenen, Säuglingen, Kleinkindern, Kin-
dern, Jugendlichen  

22. Doppler - Schwangerschaftsdiagnostik  

AB 22.1  Duplex-Verfahren – Fetales 
kardiovaskuläres System  

Anforderungen nach AB 9.2  

100 Duplex-Sonographien des fetalen 
kardiovaskulären Systems, davon min-
destens 5 pathologische Fälle  

Anforderungen nach AB 9.2  

100 Duplex-Sonographien des fetalen kardiovaskulären Sys-
tems, davon mindestens 5 pathologische Fälle  

AB 22.2  Duplex-Verfahren – Fetoma-
ternales Gefäßsystem  

100 Duplex-Sonographien des feto-ma-
ternalen Gefäßsystems, davon mindes-
tens 5 pathologische Fälle  

100 Duplex-Sonographien des feto-maternalen Gefäßsys-
tems, davon mindestens 5 pathologische Fälle  

 
23. Doppler – Nerven und Muskeln  

AB 23.1  Duplex-Verfahren – Nerven 
und Muskeln einschließlich 
versorgender Gefäße  

 

200 Sonographien des zentralen und 
peripheren Nervensystems und der 
Muskulatur;  
Nachgewiesene Handlungskompetenz 
in Duplex-Verfahren der Nerven und 
Muskeln  
Nachgewiesene Handlungskompetenz 
in elektroneurographischen und elektro-
myographischen Untersuchungen  
Bei Nachweis der Qualifikation im Ver-
fahren eines anderen Anwendungsbe-
reichs:  
150 Sonographien des zentralen und 
peripheren Nervensystems und der 
Muskulatur;  
Nachgewiesene Handlungskompetenz 
in Duplex-Verfahren der Nerven und 
Muskeln  

Nachgewiesene Handlungskompetenz 
in elektroneurographischen und elektro-
myographischen Untersuchungen  

200 Sonographien des zentralen und peripheren Nervensys-
tems und der Muskulatur;  
Nachgewiesene Handlungskompetenz in Duplex-Verfahren 
der Nerven und Muskeln  
Nachgewiesene Handlungskompetenz in elektroneurogra-
phischen und elektromyographischen Untersuchungen  
Bei Nachweis der Qualifikation im Verfahren eines anderen 
Anwendungsbereichs:  
150 Sonographien des zentralen und peripheren Nervensys-
tems und der Muskulatur;  
Nachgewiesene Handlungskompetenz in Duplex-Verfahren 
der Nerven und Muskeln  

Nachgewiesene Handlungskompetenz in elektroneurogra-
phischen und elektromyographischen Untersuchungen  

Hinweise: 

1. Sofern in Spalte 4 bei Nachweis einer Qualifikation in einem anderen Anwendungsbereich reduzierte Zahlen vorgesehen sind, gelten 
diese unter der Bedingung, dass sie während einer ständigen oder begleitenden Tätigkeit erbracht werden. Die Tätigkeit muss sich min-
destens über den jeweils angegebenen Zeit-raum erstrecken und in einem Fachgebiet erfolgen, dessen Kerngebiet den jeweiligen Anwen-
dungsbereich bzw. das jeweilige Organ / die jeweilige Körperregion umfasst. Wird die Qualifikation über Ultraschall-Kurse nach § 6 erwor-
ben, ist der alleinige Nachweis der Fallzahlen ausreichend. 

2. Die EBM-Ziffer 33081 bildet keinen eigenen Anwendungsbereich. Zur Erlangung der Genehmigung ist die Erfüllung der Genehmigungs-
voraussetzungen für einen anderen Anwendungsbereich im B-Modus nachzuweisen. 
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